
  

1. Anwendungsbereich 

1.1 Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die vorliegenden Verkaufs- 
und Lieferbedingungen. 

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden selbst dann keine Anwendung, 
wenn der Kunde im Zusammenhang mit seiner Bestellung auf diese hinweist und wir 
diesen nicht widersprechen. Zusagen, Nebenabreden sowie Änderungen und 
Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies 
gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. 

 
2. Lieferungen und Leistungen 

2.1 An schriftliche Kostenvoranschläge und schriftliche Angebote halten wir uns 14 Tage 
gebunden. Alle anderen Angebote sind freibleibend entsprechend unserer 
Verfügbarkeit. Wenn zwischen Auftragsbestätigung durch uns und der Lieferung 
unerwartet Erhöhungen der von uns zu zahlenden Preise eintreten (z. B. bei 
Frachtkosten, Verkehrssteuer oder Umsatzsteuer) werden wir Verhandlungen mit dem 
Kunden, mit dem Ziel der Neufestsetzung der Preise, aufnehmen. Führen diese 
Verhandlungen zu keinem Ergebnis, so haben beide Parteien das Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag.  

2.2 Wir behalten uns Produktänderungen, insbesondere im Zuge von Weiterentwicklungen 
vor, sofern die vereinbarten Leistungsdaten erreicht werden. 

2.3 Gehört zum Liefer- und Leistungsumfang auch Software, so bleiben bei dieser alle 
Rechte, insbesondere das Urheberrecht bei uns. Der Käufer erhält lediglich das Recht, 
die Software ohne gesonderte weitere Berechnung auf einer CPU an einem Ort zu 
nutzen. Der Käufer hat ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht das 
Recht, die Software zu vervielfältigen, zu ändern oder einem nicht autorisierten 
Dritten zugänglich zu machen oder zu übertragen.  

2.4 Der Liefervertrag gilt erst dann als geschlossen, wenn die Bestellung von uns 
schriftlich bestätigt ist. Sämtliche Änderungen, Ergänzungen, telefonische oder 
mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen 
Bestätigung.  

2.5 Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn sie werden ausdrücklich schriftlich als 
verbindlich vereinbart. Wir kommen in jedem Fall nur dann in Verzug, wenn die 
Verzögerung von uns verschuldet ist, die Leistung fällig ist und der Kunde uns eine 
angemessene, schriftliche Nachfrist (mind. 14 Tage) gesetzt hat. 

2.6 Liefertermine verlängern sich für uns angemessen bei Störungen aufgrund höherer 
Gewalt und anderer von uns nicht zu vertretender Hindernisse, wie etwa Störungen 
bei der Selbstbelieferung durch die Lieferanten, Streiks, Aussperrungen, 
Betriebsstörungen etc. wir behalten uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, 
wenn die durch derartige Ereignisse hervorgerufene Lieferverzögerung länger als 
sechs Wochen andauert. 

2.7 Im Fall leichter Fahrlässigkeit ist ein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz wegen 
Lieferverzugs ausgeschlossen, im Übrigen begrenzt auf die Höhe des vorhersehbaren 
Schadens, maximal jedoch 5 % des vom Lieferverzug betroffenen Lieferwerts. 

 
3. Prüfung und Gefahrenübergang 

3.1 Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit, Übereinstim-
mung mit dem Lieferpapieren und Mangelhaftigkeit zu überprüfen. Unterbleibt eine 
schriftliche Rüge innerhalb von 4 Tagen ab Lieferscheindatum, gilt die Ware als 
ordnungsgemäß und vollständig geliefert, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

3.2 Die Gefahr einer Beschädigung oder eines Verlustes des Vertragsproduktes geht mit 
Übergabe an das Transportunternehmen von uns an den Kunden über. 

3.3 Weist die gelieferte Ware erkennbare Schäden oder Fehlmengen auf, hat der Kunde 
diese bei Anlieferung schriftlich auf der Empfangsbescheinigung des 
Transportunternehmens zu vermerken. Der Vermerk muss den Schaden bzw. die 
Fehlmenge hinreichend deutlich kennzeichnen (Schadensanzeige gemäß § 438 HGB). 

 
4. Zahlungsbedingungen 
4.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk netto zzgl. der am Liefertag gültigen MwSt., 

ausschließlich Verpackung, Versandkosten und Versicherung in EURO. 
4.2 Wir behalten uns das Recht vor, den Preis angemessen zu erhöhen, wenn nach 

Vertragsschluss Kostenerhöhungen – insbesondere infolge von Preiserhöhungen der 
Lieferanten oder von Wechselkursschwankungen – eintreten. Diese werden wir dem 
Kunden auf Verlangen nachweisen. 

4.3 Rechnungsregulierung per Scheck oder Wechsel erfolgt nur erfüllungshalber und 
bedarf bei Wechseln unserer vorherigen Zustimmung. Der Käufer trägt alle mit den 
Wechseln und Schecks zusammenhängenden Kosten. Wir haften nicht für die 
Rechtzeitigkeit des Protestes. 

4.4 Die Aufrechnung wegen etwaiger von uns bestrittener und nicht rechtskräftig 
festgestellter Gegenansprüche des Käufers ist nicht statthaft. Auch Mängelrügen und 
Beanstandungen, gleich auf welchem Grunde sie beruhen, berechtigen nicht zu einer 
Rückhaltung der Zahlung. 

4.5 Wird von den Zahlungsbedingungen ohne rechtfertigenden Grund abgewichen, 
können wir jederzeit wahlweise Lieferung Zug um Zug gegen Barzahlung, Vorkasse 
oder Sicherheitsleistung verlangen. Alle offenen Forderungen einschließlich 
derjenigen, für die Ratenzahlung vereinbart ist, werden zur sofortigen Zahlung fällig. 

4.6 Wir sind berechtigt, bei verspäteter Zahlung Verzugszinsen in Höhe von 2 % über 
dem Diskontsatz der Bundesbank zu erheben. Die Geltendmachung weiterer Schäden 
bleibt vorbehalten. 

 
5. Gewährleistung 
5.1 Wir gewährleisten, dass die Vertragsprodukte nicht mit wesentlichen Mängeln behaftet 

sind und für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung geeignet sind bzw. 
sich für die gewöhnliche Verwendung eigenen. Dabei sind sich die Partner bewusst, 
dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler der Software unter allen 
Anwendungsbedingungen auszuschließen. 

5.2 Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Funktionen von Software den 
Anforderungen des Kunden genügen und die Vertragsprodukte in der vom Kunden 
getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. 

5.3 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit. Die Gewährleistung erlischt, wenn die gelieferten Waren von fremder 
Seit oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert werden, sofern 
diese Veränderungen nicht von uns ausdrücklich schriftlich genehmigt werden. Für 
ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, Lagerung sowie klimatische oder 
sonstige Einwirkungen, fehlerhafte Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte, 
natürlichen Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete 
Betriebsmitte, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse sowie bei Einsatz von durch uns nicht 
zugelassener Soft- oder Hardware wird keine Gewähr übernommen, sofern sie nicht 
auf unser Verschulden zurückzuführen sind. 

5.4 Für etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten – auch an 
Software -, die ohne Abnahme und schriftliche Genehmigung in unserem Haus 
erfolgen, wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen ausgeschlossen. 

5.5 Die Sachmängelhaftung entfällt ferner, wenn Seriennummer, Typbezeichnung oder 
ähnliche Kennzeichen entfernt oder unleserlich gemacht werden. Eine Haftung für 
Sachmängel besteht nur, sofern die Ursache des Sachmangels bereits im Zeitpunkt 
des Gefahrenübergangs vorlag. 

 
 
 
 

5.6 Falls keine abweichende individuelle Regelung getroffen worden ist, verjähren 
die Sachmängelansprüche in 24 Monaten und die Verjährung beginnt mit 
Ablieferung. Sachmängelhaftungsansprüche sind nur mit Zustimmung von uns 
übertragbar. Weitergehende Garantie- und Gewährleistungszusagen der 
Hersteller geben wir in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne dafür selbst 
einzustehen. 

5.7 Bei Vorliegen eines Sachmangels erfolgt nach unserer Wahl zunächst 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum 
über. Sind wir zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht in der Lage, ist dies 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden oder beseitigen wir Mängel nicht 
innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist, ist der Kunde zur 
Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. 
Liefern wir zum Zwecke der Nacherfüllung ein Ersatzprodukt, hat der Kunde das 
mangelhafte Produkt herauszugeben und Wertersatz für Gebrauchsvorteile zu 
leisten. Im Falle des Rücktritts wird dem Kunden ein Betrag gutgeschrieben, der 
sich aus dem Kaufpreis abzüglich der wertmäßigen Gebrauchsvorteile ergibt. Für 
die Ermittlung der Gebrauchsvorteile wird auf das Verhältnis der Nutzung des 
Gegenstandes durch den Käufer zur voraussichtlichen Gesamtnutzungsdauer 
abgestellt. 

5.8 Alle mit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung verbundenen Nebenkosten (z. 
B. Transportkosten, Verpackungskosten) trägt der Kunde, es sei denn, dass sie 
zum Auftragswert außer Verhältnis stehen. 

5.9 Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Sachmangel nicht vorliegt, 
werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur zu den jeweils gültigen 
Verrechnungssätzen von uns berechnet. 

5.10 Alle weiteren oder anderen als die in diesen Bestimmungen vorgesehenen 
Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, 
soweit sich nicht aus diesen Bestimmungen etwas anderes ergibt. Die 
gesetzlichen Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf bleiben hiervon unberührt. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 
6.1 Die gelieferten Produkte bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung aller, auch 

zukünftiger Forderungen aus dem Vertrag und darüber hinaus aus der gesamten 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden. 

6.2 Bei Zahlungsverzug, auch aus anderen und zukünftigen Lieferungen oder 
Leistungen von uns an den Kunden, oder bei Anhaltspunkten für eine Ver-
schlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden dürfen wir zur Geltend-
machung des Eigentumsvorbehaltes die Geschäftsräume des Kunden betreten 
und die Vorbehaltsware an uns nehmen bzw. die Abtretung von 
Herausgabeansprüchen des Kunden gegen seine Abnehmer verlangen. 

6.3 Die Rücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gilt nicht als 
Vertragsrücktritt, sofern der Kunde Kaufmann ist. 

6.4 Für Test- und Vorführzwecke gelieferte Gegenstände bleiben unser Eigentum. 
Der Kunde ist verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Aufbewahrung Sorge zu 
tragen und darf die Gegenstände nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit 
uns über den Test- und Vorführzweck hinaus benutzen. 

 
7. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte 
7.1 Der Kunde ist nicht befugt, Software zu verändern, zur Verwendung auf nicht 

kompatibler Hardware anzupassen oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. 
Hinweise auf den Vertragsprodukten über Urheber-, Marken- oder andere 
Schutzrechte darf der Kunde weder beseitigen, abändern, überdecken noch in 
sonstiger Weise unkenntlich machen. 

7.2 Der Kunde ist verpflichtet, seine Abnehmer auf das Verbot der Mehrfachnutzung 
der Software und das Verbot der Weiterübertragung der Nutzungsrechte 
hinzuweisen. Er hat jede Vertragsverletzung eines Abnehmers unverzüglich an 
uns zu melden. 

7.3 Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine 
gewerblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kunde hat 
uns von allen gegen uns aus diesem Grund erhobenen Ansprüchen unverzüglich 
in Kenntnis zu setzen. 

7.4 Soweit die gelieferten Produkte nach Entwürfen oder Anweisungen des Kunden 
gefertigt wurden, hat der Kunde uns von allen Ansprüchen freizustellen, die von 
Dritten aufgrund der Verletzung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte 
geltend gemacht werden. 

 
8. Haftung 

8.1 Soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind 
weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchem Rechtsgrund – 
ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. 

8.2 Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht: 
- wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits 

beruht oder wir vertragswesentliche Pflichten leicht fahrlässig verletzen. 
- Wenn Ansprüche gemäß Produkthaftungsgesetz oder von uns zu vertretender 

Unmöglichkeit geltend gemacht werden. 
- Bei von uns eingeräumten Garantien. 
- Für Körperschäden, die auf einer Pflichtverletzung beruhen und die von uns, 

unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind. 
8.3 Ersatzpflicht ist in jedem Fall auf den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
8.4 Ist die Haftung von uns ausgeschlossen oder begrenzt, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 

8.5 Die Haftung für einen von uns zu vertretenden Verlust von Daten oder 
Programmen ist zudem auf den Schaden begrenzt, der eingetreten ist bzw. 
wäre, wenn der Kunde seine Daten innerhalb angemessenen Intervallen 
gesichert hat bzw. hätte (Backup). 

8.6 In jedem Fall ist die Ersatzpflicht bei von uns zu vertretenden Sachschäden 
begrenzt auf die Deckungssumme der von uns abgeschlossenen Betriebs- und 
Produkthaftungspflichtversicherung. Wir sind im Einzelfall bereit, die ent-
sprechende Deckungssumme dem Kunden mitzuteilen. 

 
9. Gerichtsstand 
9.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten. 
9.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heilbronn, wenn der Kunde Kaufmann ist. Wir 

sind jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand zu verklagen. 

9.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Wiener UN-Abkommen 
(UNCITRAL) über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. 

A l l g eme i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g ung en  –  AGB   


